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Erlass der 5. und der 6 . Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung der
Tageseinrichtungen für Kinder
!Titel!

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die beigefügte 5. Änderungssatzung und die 6. Änderungssatzung zur Satzung
über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder.

Sachverhalt/Begründung:

a) 5. Änderungssatzung
Zum 01.01.2008 wurde durch die Gemeinde Schwarme ein „Hortangebot“ in Form einer
altersübergreifenden Gruppe mit einer Betreuungzeit von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr eingerichtet.
Das Angebot wird sehr gut angenommen, es werden insgesamt 27 Kinder an unterschiedlichen
Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten sowie in den Ferien betreut.
Es ist erforderlich die Benutzungsgebühren für diese Betreuung in die Satzung über die Benutzung
der Tageseinrichtungen für Kinder mit aufzunehmen.
Die Monate Januar und Februar 2008 wurden noch nach dem alten Verfahren des Schulfördervereins
abgerechnet. Da zwischenzeitlich jedoch völlig andere Betreuungszeiten in Anspruch genommen
werden, ist ein neues Berechnungsverfahren erforderlich, das ab dem 01.03.2008 gelten soll.
Die Gebühren sind der beigefügten 5. Änderungssatzung zu entnehmen.

b) 6. Änderungssatzung
Durch die Ausweitung des Angebotes im Kindergarten zum 01.08.2008 ist es erforderlich die
Satzung zu diesem Zeitpunkt anzugleichen.
Die Gebühren sind der beigefügten 6. Änderungssatzung zu entnehmen.
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